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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

    1.  ob sie bei der Ergänzung der Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den
Regierungsbezirk Stuttgart Teilplan Landeshauptstadt Stuttgart für Diesel-
Fahrzeuge der Abgasnorm Euro fünf die angekündigten Änderungen des
Immissionsrechts des Bundes, insbesondere im Hinblick auf die Punkte Un-
verhältnismäßigkeit von Fahrverboten bei einer Stickoxidkonzentration bis
50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft sowie Ausnahmen für Fahrzeuge mit
einem tatsächlichen Emissionsaufkommen bis zu 270 Milligramm Stickoxide
je Kilometer, aufnehmen wird;

    2.  wie es aus ihrer Sicht im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit von Fahrver-
boten im gesamten Stadtgebiet Stuttgart zu bewerten ist, dass die verkehrs-
nahen Probenahmestellen Stuttgart Waiblinger Straße und Hauptstätter Stra -
ße den neuen Vergleichswert zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von
Fahrverboten in Höhe von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Außenluft abseh-
bar einhalten werden;

    3.  ob sie die Auffassung teilt, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner
Entscheidung vom 27. Februar 2018 in Randziffer 41 zwischen streckenbe-
zogenen und zonalen Fahrverboten differenziert hat und letztere als „groß -
flächiges, aus einer Vielzahl von Haupt- und Nebenstraßen gebildetes zu-
sammenhängendes Verkehrsnetz“ definiert und mithin an keiner Stelle eine
Einbeziehung des gesamten Stadtgebiets in eine Verbotszone verlangt hat;

Antrag

der Fraktion der FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr

Ergänzung Luftreinhalteplan Stuttgart
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    4.  ob die Fahrverbote dem Gesundheitsschutz dienen sollen und wenn ja, aus
welchen Gründen die weiteren Emittenten nicht in die Betrachtung einbezo-
gen werden unter Angabe des Anteils der Hintergrundbelastung sowie der
Zusammensetzung derselben bei der Probenahmestelle Stuttgart Neckartor; 

    5.  wie sie die Berichterstattung der Stuttgarter Nachrichten vom 15. November
2015 vor dem Hintergrund der Aussage von Herrn Verkehrsminister am 
12. April im Landtag von Baden-Württemberg, wonach über 300 wissen-
schaftliche Untersuchungen Grundlage dieser Grenzwerte seien (60. Sit-
zung, Seite 3565) bewertet, derzufolge der Grenzwert für Stickoxide in
Höhe von 40 Mikrogramm als Jahresmittelwert lediglich näherungsweise
unter Heranziehung von Daten zu Haushalten mit Gasherden ermittelt wor-
den sei, was auch den Ausführungen in dem Antrag der Fraktion der FDP
im Deutschen Bundestag „Stickoxid-Grenzwert und Messverfahren auf den
Prüfstand“ (Bundestagsdrucksache 19/5024) entspricht;

    6.  ob sie das mit Antrag „Studie im Auftrag der Landesregierung zu gesund-
heitlichen Auswirkungen von Feinstaub“ (Drucksache 16/2309) thematisier-
te Gutachten in Auftrag gegeben hat und wenn ja, zu welchen Ergebnissen
dies gekommen ist;

II. zur Umsetzung des Beschlusses der Verkehrsministerkonferenz vom 20. April
2018 sämtliche Probenahmestellen vom Deutschen Wetterdienst auf ihre Kon-
formität hin zu überprüfen.

21. 11. 2018

Dr. Rülke, Haußmann

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Die aktuelle Berichterstattung der Stuttgarter Nachrichten sowie der genannte An-
trag der FDP im Deutschen Bundestag nähren Zweifel an der wissenschaftlichen
Herleitung des Stickoxid-Grenzwerts. Des Weiteren stellen sich Fragen der Ver-
hältnismäßigkeit zu Fahrverboten, nachdem absehbar zwei Stuttgarter Probe -
nahmestellen den von der Bundesregierung angekündigten neuen Referenzwert
zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten einhalten werden.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2018 Nr. 4-0141.5/398 nimmt das Ministerium
für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales und Integration
und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

1. ob sie bei der Ergänzung der Fortschreibung des Luftreinhalteplans für den
Regierungsbezirk Stuttgart Teilplan Landeshauptstadt Stuttgart für Diesel-
Fahrzeuge der Abgasnorm Euro fünf die angekündigten Änderungen des Im-
missionsrechts des Bundes, insbesondere im Hinblick auf die Punkte Unver-
hältnismäßigkeit von Fahrverboten bei einer Stickoxidkonzentration bis 50 Mi-
krogramm je Kubikmeter Luft sowie Ausnahmen für Fahrzeuge mit einem
tatsächlichen Emissionsaufkommen bis zu 270 Milligramm Stickoxide je Kilo-
meter, aufnehmen wird;

Die Landesregierung setzt die Gerichtsurteile um und hält sich dabei an geltendes
Recht. Zukünftige Änderungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht werden
berücksichtigt werden. 

2. wie es aus ihrer Sicht im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit von Fahrverbo-
ten im gesamten Stadtgebiet Stuttgart zu bewerten ist, dass die verkehrsnahen
Probenahmestellen Stuttgart Waiblinger Straße und Hauptstätter Straße den
neuen Vergleichswert zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von Fahrverbo-
ten in Höhe von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Außenluft absehbar einhalten
werden;

Der Grenzwert für den Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) beträgt 40 µg/m³
und wurde von der EU im Jahr 1999 festgelegt. Dieser Jahresmittelwert wird in
Stuttgart nicht nur an den straßennahen Messstationen, sondern entlang der
Hauptverkehrsstraßen häufig überschritten. Laut gutachterlichen Berechnungen
wird der Grenzwert für den NO2-Jahresmittelwert im Jahr 2019 an über 22 km im
Stadtgebiet Stuttgart überschritten. Im Übrigen wird auf Frage 1 verwiesen.

3. ob sie die Auffassung teilt, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-
scheidung vom 27. Februar 2018 in Randziffer 41 zwischen streckenbezogenen
und zonalen Fahrverboten differenziert hat und letztere als „großflächiges, aus
einer Vielzahl von Haupt- und Nebenstraßen gebildetes zusammenhängendes
Verkehrsnetz“ definiert und mithin an keiner Stelle eine Einbeziehung des ge-
samten Stadtgebiets in eine Verbotszone verlangt hat; 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil des Verwaltungsgerichtes Stuttgart
im Wesentlichen bestätigt. So hat das Verwaltungsgericht Stuttgart mit Urteil
vom 26. Juli 2017 für die Umweltzone Stuttgart festgestellt, dass ein solches Ver-
kehrsverbot die effektivste und am besten geeignete Maßnahme ist und keine an-
dere gleichwertige Maßnahme zur Verfügung steht, das Ziel schnellstmöglich zu
erreichen (VG Stuttgart, Urteil vom 26. Juli 2017, 13 K 5412/15). 

Alle fachlichen Fragen zur Abgrenzung einer geeigneten Zone sind bereits zu
 einem früheren Zeitpunkt durch die Landesverwaltung bearbeitet worden. Die
Abgrenzung des zonalen Verkehrsverbots war ein iterativer Prozess und basiert
auf der Grundlage, dass in Stuttgart der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid
nicht nur an der Messstelle „Stuttgart Am Neckartor“ und den übrigen straßen -
nahen Messstellen überschritten, sondern entlang der Hauptverkehrsstraßen häu-
fig überschritten wird (siehe auch Antwort zu Frage 2). Kleinräumige Sperrungen
haben dabei den Nachteil, dass die betroffenen Fahrzeugführer/-innen sich zu
 einem Großteil erlaubte Umwege suchen, anstatt auf öffentliche Verkehrsmittel
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oder saubere Fahrzeuge umzusteigen. Das führt zu unerwünschten Ausweich-/
Verlagerungsverkehren, welche gutachterlich nachgewiesen wurden. Deshalb
konnte sich das Verkehrsverbot nicht nur auf bspw. den Talkessel beschränken.
Die nächst sinnvollere Abgrenzung war die bereits eingeführte und in der Bevöl-
kerung bekannte Umweltzone, die das gesamte Gemarkungsgebiet der Landes-
hauptstadt Stuttgart umfasst. 

4. ob die Fahrverbote dem Gesundheitsschutz dienen sollen und wenn ja, aus wel-
chen Gründen die weiteren Emittenten nicht in die Betrachtung einbezogen
werden unter Angabe des Anteils der Hintergrundbelastung sowie der Zusam-
mensetzung derselben bei der Probenahmestelle Stuttgart Neckartor; 

Der EU-Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) dient dem Schutz der
menschlichen Gesundheit. 

Der Straßenverkehr ist die wesentliche Quelle für die NO2-Belastung in Stuttgart.
Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) kommt zu dem Er-
gebnis, dass der Verursacheranteil des Straßenverkehrs für die NO2-Belastungen
an den verschiedenen Stuttgarter Messpunkten zwischen 59 Prozent und 77 Pro-
zent liegen (siehe Abbildung 1). 
Soweit die Frage davon ausgeht, dass die weiteren Quellen nicht in die Betrach-
tung einbezogen werden, ist dies falsch. Die Emissionen der nächstgrößeren
Emittentengruppe „Kleine und Mittlere Feuerungsanlagen“ mit 12 Prozent wer-
den durch die anlagenbezogenen Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes beschränkt und zudem durch bessere Gebäudewärmedämmung sowie die wei-
tere Verbreitung erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung vermindert. Die
sonstigen Emissionen werden z. B. durch die von der Landesregierung erlassene
Baumaschinen-Verordnung begrenzt.

Abbildung 1: Verursacheranalyse NO2 „Stuttgart Am Neckartor“
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5. wie sie die Berichterstattung der Stuttgarter Nachrichten vom 15. November 2015
vor dem Hintergrund der Aussage von Herrn Verkehrsminister am 12. April im
Landtag von Baden-Württemberg, wonach über 300 wissenschaftliche Unter-
suchungen Grundlage dieser Grenzwerte seien (60. Sitzung, Seite 3565) bewer-
tet, derzufolge der Grenzwert für Stickoxide in Höhe von 40 Mikrogramm als
Jahresmittelwert lediglich näherungsweise unter Heranziehung von Daten zu
Haushalten mit Gasherden ermittelt worden sei, was auch den Ausführungen in
dem Antrag der Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag „Stickoxid-Grenz-
wert und Messverfahren auf den Prüfstand“ (Bundestagsdrucksache 19/5024)
entspricht;

Die EU-Kommission stützt ihre Vorschläge für Grenzwerte auf Empfehlungen
der Weltgesundheitsorganisation – so auch bei den EU-Grenzwerten für NO2. Der
WHO-Richtwert für NO2 von 40 µg/m³ im Jahresmittel wurde in dem Sinne abge-
leitet, dass er geeignet ist, die Gesundheit der Bevölkerung (auch empfindlicher
Gruppen) bei dauerhafter Exposition zu schützen. Bei der Ermittlung des Grenz-
wertes wurden mehr als 300 Studien herangezogen. Diese sind in den Luftgüte-
leitlinien der WHO aufgeführt. 

Erkenntnisse über NOx-Emissionen lassen sich auch von Gasherden herleiten,
denn dabei wurde belegt, dass Schadstoffe wie NO2, die bei Verbrennungsprozes-
sen entstehen, gesundheitsschädlich sind. NO2 ist ein Indikator für komplexe,
durch Verbrennung erzeugte Luftschadstoffgemische. Diese Gemische sind ge-
sundheitsschädlich. 

6. ob sie das mit Antrag „Studie im Auftrag der Landesregierung zu gesundheit -
lichen Auswirkungen von Feinstaub“ (Drucksache 16/2309) thematisierte Gut-
achten in Auftrag gegeben hat und wenn ja, zu welchen Ergebnissen dies ge-
kommen ist;

Die Ermittlung der Zusammenhänge zwischen erhöhten Schadstoffwerten und
dem Einfluss auf die Gesundheit stellt einen sehr komplexen Sachverhalt mit ei-
ner auch technisch schwierigen Fragestellung mit Blick auf die erforderlichen
Messgeräte dar. Deshalb hat das Ministerium für Soziales und Integration zu -
nächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Mit dieser Vorstudie soll sichergestellt
werden, dass für eine Studie zur Ermittlung des Einflusses von erhöhten Luft-
schadstoffen auf die Gesundheit des Menschen geeignete Messgeräte zur Verfü-
gung stehen, mit denen in ausreichender Genauigkeit und zeitlicher Auflösung die
Konzentrationen von Feinstaub (PM10 bzw. PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) er-
fasst und somit belastbare Daten erhoben werden können. Diese Studie wird mo-
mentan an der Universität Stuttgart durchgeführt. Daher liegen bislang noch keine
neuen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen hohen Feinstaubwerten
und vermehrten Atemwegserkrankungen vor.

II. zur Umsetzung des Beschlusses der Verkehrsministerkonferenz vom 20. April
2018 sämtliche Probenahmestellen vom Deutschen Wetterdienst auf ihre Kon-
formität hin zu überprüfen.

In Baden-Württemberg liegt die Zuständigkeit für die Durchführung von Messun-
gen zur Beurteilung der Luftqualität bei der Landesanstalt für Umwelt (LUBW).
Dies schließt die Übermittlung und Veröffentlichung von Berichten bzw. Doku-
mentationen u. a. zur Anzahl und zur Lage von Probenahmestellen zur Beurtei-
lung der Luftqualität ein. In Baden-Württemberg wird diese Aufgabe gemäß § 31
der 39. BImSchV von der LUBW wahrgenommen, welche an das Umweltbundes-
amt (UBA), als vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit (BMU) beauftragte Stelle, berichtet.
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Die Dokumentationen sind über die Homepage der LUBW öffentlich zugänglich,
u. a.:

•   Spotmessungen gemäß der 39. BImSchV in Baden-Württemberg – Messjahr
2017 – Messstellenbeschreibung (2017)

•   Überprüfung der Einstufung der festgelegten Gebiete und Ballungsräume in
Baden-Württemberg gemäß der 39. BImSchV (2017)

•   Stuttgart Am Neckartor 2004 bis 2016 – Messergebnisse an und im Umfeld der
Messstelle (2017)

•   Ergebnisse der Spotmessungen in Baden-Württemberg (verschiedene Jahre)

Das auf Bundesebene ressortzuständige Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) hat angekündigt unter Federführung des
Umweltbundesamtes (UBA) einen Prozess zur Validierung der Probenahmestel-
len in Kooperation mit den fachlich zuständigen Landesbehörden durchzuführen.
Baden-Württemberg wird sich an dieser Validierung beteiligen. Derzeit bereitet
das BMU ein Vergabeverfahren an einen externen, qualifizierten Gutachter vor. 

Hermann

Minister für Verkehr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


